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RS OGH 1993/12/10 9ObA370/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1993

Norm

AngG §7 Abs1

AngG §27 Z1 E1

AngG §27 Z3 E3

Rechtssatz

Entlassung wegen nichtkonkurrenzierender Nebentätigkeit:

Gerechtfertigt, wenn der Angestellte zwar nicht im Geschäftszweig des Arbeitgebers tätig wird, aber dessen

Kundenstock ausnützt, um die Produkte anderer Unternehmer zu vertreiben.

Entscheidungstexte

9 ObA 370/93

Entscheidungstext OGH 10.12.1993 9 ObA 370/93

Schlagworte

SW: Konkurrenzverbot, gesetzlicher Entlassungsgrund, Treuepflicht, Vertrauen, Untreu, Verletzung,

Nebenbeschäftigung
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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